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Mitteilungen der Stadt Pottenstein
 

Breitbandausbau im Gemeindegebiet Pottenstein 
 

Die Stadt Pottenstein hat im Rahmen des geltenden Förder-
verfahrens das Auswahlverfahren durchgeführt. In der ver-
gangenen Stadtratssitzung wurden die Angebote bewertet
und  mit  großem  Bedauern  musste  die  Stadt  Pottenstein
feststellen,  dass  seitens  des  wirtschaftlichsten  Angebotes
eine  erhebliche  Deckungslücke  dargestellt  worden  ist.
Ausgehend hiervon hätte die Stadt Pottenstein deutlich über
1 Mio. € aus Eigenmitteln - also unter Berücksichtigung der
erreichbaren  Förderung -  aufwenden müssen,  was  durch
den  Stadtrat  einstimmig  als  nicht  machbar  festgestellt
wurde.
Durch die Stadt Pottenstein wurde bereits ein Brandbrief an
das  Heimatministerium  in  dieser  Sache  gerichtet  und  in
unterschiedlichen  Interviews  auf  diesen  inakzeptablen
Zustand  hingewiesen.  Weiterhin  werden  in  diesen  Tagen
intensive Verhandlungen auf allen Ebenen geführt, um ggf.
bei  einem  neuen  Anlauf  eine  vertretbare  Lösung  zu
erreichen.
Unabhängig  davon  muss  nochmals  darauf  hingewiesen
werden,  dass  die  Telekommunikation  Pflichtaufgabe  des
Bundes, also nicht der Kommunen ist. 
In  Art.  87  f  des  Grundgesetzes  für  die  Bundesrepublik
Deutschland heißt es unter Absatz 1: „Nach Maßgabe eines
Bundesgesetzes  …  gewährleistet  der  Bund  des
Postwesens  und  der  Telekommunikation  flächendeckend
angemessene und ausreichende Dienstleistungen.“
Über  das  Ergebnis  laufender  Verhandlungen  und  das
Weitere wird im Amtsblatt wieder berichtet.
 

gez.
Frühbeißer, 1. Bürgermeister

 
Abwassergebühren

Meldung von Eigengewinnungsanlagen, z.B. Zisternen

Nach  §  10  Abs.  2  BGS-EWS gilt  das  dem  Grundstück
zugeführte  Wasser   aus  der  Wasserversorgungs-
einrichtung  und  aus  Eigengewinnungsanlagen  als
Abwasser.  Während  das  Frischwasser  über  die  vorhan-
denen  Zähleinrichtungen  der  Wasserversorgung  erfasst
und  abgerechnet  wird,  muss  dies  für  die  Eigen-
gewinnungsanlagen mit einer separaten Meldung erfolgen.

Da vermehrt  Eigengewinnungsanlagen, v.a.  in  Form von
Zisternen,  genutzt  werden,  wird  durch  die  Kämmerei
darauf  hingewiesen,  dass  die  Pflicht  besteht,  die
Installation und Nutzung derartiger Einrichtungen der Stadt
Pottenstein  gegenüber  als  Träger  der  Entwässerungs-
einrichtung anzuzeigen. 
Wird dieser Meldepflicht nicht nachgekommen, erfolgt bei
Kenntnisnahme eine rückwirkende Berechnung.

Das nächste Amtsblatt erscheint am 27. März 2015,
Redaktionsschluss: 17. März 2015. 
 

Kontakt: Tel. 09243/708-0 
poststelle@pottenstein.bayern.de
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Öffnungszeiten:
 

Rathaus: 
Mo. - Fr.: 8 – 12 Uhr, Do. zusätzlich 14 – 18 Uhr
Tel. 09243/708-0, E-Mail: poststelle@pottenstein.bayern.de
Internet: www.pottenstein.de
     

Tourismusbüro: 
Mo. - Fr. 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr
Tel. 09243/708-41, E-Mail: info@pottenstein.de
    

Recyclinghof beim Bauhof
Do. 14 -  18 Uhr  und Sa. 9 – 12 Uhr
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Vollzug der Straßenverkehrsordnung

Aus  Gründen  der  Sicherheit  und  Ordnung  des
Verkehrs  hat  die  Stadt  Pottenstein  aufgrund  §§  44
und 45 StVO i.  V.  m.  Art.  4 des Gesetzes über die
Zuständigkeit  im  Verkehrswesen  als  zuständige
Verkehrsbehörde folgende Anordnungen erlassen:
 

A ) Errichten einer Bushaltestelle in Kirchenbirkig
Auf  dem  Grundstück  Fl.Nr.  975/02  der  Gemarkung
Kirchenbirkig (ehemaliges Raiffeisengelände) wurde eine
Schulbushaltestelle errichtet. 
 

B)  Versetzen  der  Ortstafel  „Pottenstein“  bei  der
Straße „Bayreuther Berg“

Die Ortstafel „Pottenstein“  wurde vom Grundstück Fl.Nr.
1260/4  der  Gemarkung  Pottenstein  um  100  m  nach
Norden in Richtung Hohenmirsberg versetzt.
 

C) Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit 
Regenthal/Waidach
Auf der Gemeindeverbindungsstraße  zwischen Regenthal 
und Waidach wurde die Höchstgeschwindigkeit teilweise 
auf 70 km/h beschränkt.
 

Die Anordnungen werden/wurden mit der Aufstellung der 
Verkehrszeichen wirksam.

Gültigkeit von Ausweisdokumenten
 

Aufgrund der kommenden Urlaubssaison und den oft da-
mit verbundenen Reisen ins Ausland weisen wir beson-
ders darauf  hin,  dass ein  gültiges Ausweisdokument
(Personalausweis oder Reisepass) notwendig ist.
Des  Weiteren  gilt  grundsätzlich  für  alle  deutsche
Staatsbürger eine generelle Ausweispflicht, sobald sie 16
Jahre alt sind (gem. § 1 Abs. 1 Personalausweisgesetz).
Daher  wird  um  Überprüfung  der  Gültigkeit  und  eine
entsprechend  rechtzeitige  Beantragung  eines  neuen
Ausweisdokumentes gebeten.
Für  die  Beantragung (Rathaus  Zimmer  1  –  EG)  ist
eine  persönliche  Vorsprache  und  ein  biometrie-
taugliches Passfoto unbedingt notwendig.

Termine Problemmüll 2015
 

Das  Landratsamt  Bayreuth  hat  die  Termine  der
Problemmüllsammlungen mit  dem Umweltmobil  mitgeteilt.
Im Gemeindebereich Pottenstein finden sie in diesem Jahr
zu folgenden Terminen statt:
 

➢ Sa., 16.05., 10.30 – 11.30 Uhr:
Pottenstein, Bauhof/Wertstoffhof

➢ Sa., 13.06., 15.45 – 16.15 Uhr:
Kühlenfels/Waidach: Parkplatz (Am Festplatz)

➢ Sa., 13.06., 16.30 – 17.00 Uhr:
Elbersberg, Parkplatz Sportplatz

➢ Sa., 04.07., 11.15 – 11.45 Uhr:
Hohenmirsberg: Feuerwehrhaus

➢ Sa., 25.07., 10.30 – 11.30 Uhr:
Pottenstein, Bauhof/Wertstoffhof

➢ Sa., 07.11., 10.15 – 10.45 Uhr:
Regenthal: Sportplatz
  

Eine  Übersicht  mit  Hinweisen,  welche  Abfallstoffe  aus
Privathaushaltungen (in haushaltsüblichen Mengen)  ange-
nommen werden, wird im Amtsblatt April abgedruckt.

Aus dem Standesamt

Beim  Standesamt  Pottenstein  wurden in  der  Zeit  vom
20.01.2015 bis  17.02.2015 folgende  Personenstandsfälle
beurkundet; die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung
liegt vor.
 

Eheschließung:
30.01.2015: Frau Jenny Cornelia Ziegler und Herr Christian 
Johannes Hannberger, Pottenstein, Schlehenweg 2, 91278 
Pottenstein

Sterbefälle:
19.01.2015: Herr Georg Stiefler, Weidmannsgesees 8, 
91278 Pottenstein
 

29.01.2015: Frau Katharina Dreßel, geb. Hofmann, 
Regenthal, Weinstraße 48, 91278 Pottenstein
 

30.01.2015: Frau Anna Charlotte Niklas, geb. Malter, 
Pottenstein, Bayreuther Berg 4, 91278 Pottenstein
 

06.02.2015: Frau Katharina Dümler, geb. Wiegärtner, 
Trägweis 19, 91278 Pottenstein
 

12.02.2015: Herr Josef Sebald, Trägweis 12, 91278 
Pottenstein
 

16.02.2015: Frau Barbara Franziska Mühlbauer, geb. 
Köstler, Pottenstein, Fronfeste 4, 91278 Pottenstein 

Aktuelles aus dem Tourismusbüro
 

Einladung zur Vermieterversammlung
Am 4. März findet um 19 Uhr im Gasthof Kapellenhof  in
Elbersberg  die  nächste  zentrale  Vermieterversammlung
für die Gemeinde Stadt Pottenstein statt. Dazu ergeht an
alle Interessierte herzliche Einladung!
 

12. Pottensteiner Gesundheitstage
Das Programm für die 12. Pottensteiner Gesundheitstage,
die  vom  10.  bis  26.  April  2015  stattfinden,  liegt  ca.  ab
Anfang März   kostenlos im Tourismusbüro zur Mitnahme
auf.  Unter  www.pottenstein.de stehen die  Termine auch
rechtzeitig im Internet.
 

Touristik-Informations-System
Aktualität  ist  das  wichtigste  im  Touristik-Informations-
System. Daher wieder die Bitte an alle Vermieter: Halten
Sie  die  Belegtzeiten  sowie  alle  anderen  relevanten
Angaben stets aktuell!
 

Meldescheinvordrucke für die laufende Saison
Denken Sie daran, sich mit dem Bedarf an Meldescheinen
für  2015  rechtzeitig  einzudecken.  Wie  immer  sind  die
Vordrucke  und  Meldescheinblöcke  im  Tourismusbüro
erhältlich.
 

Aktuelle Prospekte 2015
Folgende  Prospekte  sind  kostenlos  erhältlich:
Erlebnismeile, Fränkische Schweiz–Zeitung, Sehenswert,
Wandern,  Radfahren,  Klettern,  Naturparkinfos,  Oster-
brunnen,  etc.  Informieren Sie sich bei uns und bedienen
Sie sich rege!
 

Kultur / Kinderkultur in der Teufelshöhle 2015
Die ausführlichen Programme zu den beiden Veranstal-
tungsreihen „Kultur in der Teufelshöhle“ und „Kinderkultur
in der Teufelshöhle“ liegen im Tourismusbüro aus. Karten
im  Vorverkauf  sind  für  alle  Veranstaltungen  im
Tourismusbüro erhältlich.
 

 Pottenstein, 09.02.2015
gez.
Thomas Bernard, Leiter Tourismusbüro

http://www.pottenstein.de/
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Information für Senioren

Angenehm  überrascht  war  ich  von  der  überaus  starken
Teilnehmerzahl  bei  unserer  Winterwanderung  und  beim
gemütlichen Beisammensein im Kapellenhof in Elbersberg.
42 Personen nahmen daran teil. Dafür vielen Dank !

Ich hoffe, dass  auch unsere nächsten Veranstaltungen so 
rege angenommen werden.

Einladung zu einer Info-Veranstaltung 
am 25.03.2015, 14.00 Uhr

im Brauerei-Gasthof Mager, Pottenstein 
mit Herrn Peter Frömel, ehemaliger  langjähriger

Polizeibeamter der Polizeiinspektion Pegnitz.

Themen: Neuerungen der StVO – Bußgelder – Vorsicht 
an der Haustür.
Hierzu ergeht herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und 
Bürger der Großgemeinde.
Am Ende des Vortrages werde ich einige Dias von unseren 
letzten Ausflugsfahrten zeigen.

Im Rahmen der Pottensteiner  Gesundheitstage findet am

13.04.2015 um 14.00 Uhr
im Gasthaus Goldene Krone in Pottenstein 

ein  Vortrag  von  Frau  Dr.  Martine  Terhar  (Internistin  –
Naturheilverfahren – Physiotherapie – Ernährungsmedizin) 
von der  Gemeinschaftspraxis Gößweinstein – Pottenstein -
Betzenstein  statt. 

Auch für diese Veranstaltung sind neben den 
Senioren/innen alle Interessierte herzlich eingeladen. 
 

Des Weiteren planen wir auch im Jahr 2015 wieder einen 
Zwei-Tagesausflug, der vom 01. - 02. Juni nach Tirol – 
Innsbruck führen soll. 

Geplanter Ablauf:

1. Tag:
✗ Abfahrt: voraussichtliche Route: Pottenstein - BAB 

München - Sindelsdorf - Bad Heilbrunn – 
Lenggries - Achenwald -  Achensee 

✗ Schifffahrt vom Achenseehof bis Pertisau
✗ anschließend Mittagessen 
✗ Evtl.  Besichtigung einer Käserei
✗ Weiterfahrt nach Kolsassberg in das Hotel 

Jägerhof
✗ „Tiroler Abend“

2. Tag:
✗ Stadtrundfahrt in Innsbruck mit Führung
✗ Thiersee - Landl – Bayrischzell (Mittagessen) 
✗ Spitzingsee -  Schliersee - Miesbach - Irschenberg 

- Pottenstein. 
✗ Unterwegs kurzer Aufenthalt zum Abendessen.

Der Fahrpreis beträgt „all inklusiv“ ca. 103,00 € p.P. im 
DZ, EZ-Zuschlag 8,00 €.

Leistungen:
Bustransfer, Schifffahrt auf dem Achensee, Halbpension, 
Eintritt Tiroler-Abend, Stadtrundfahrt Innsbruck.

Diese Fahrt kann nur durchgeführt werden, wenn bis zum 
04. März genügend Anmeldungen vorliegen. Daher wird um 
baldige Anmeldung unter Tel. 09243/7080 gebeten. 

Für nähere Auskünfte stehe ich gerne zur Verfügung, Tel. 
09242/1661.

Im Mai ist ebenfalls ein Tagesausflug geplant. Ausführliche 
Infos hierzu folgen im Amtsblatt April 2015.

gez.

Erwin Sebald, Seniorenbeauftragter der Stadt Pottenstein

Veranstaltungen 
jeweils mittwochs, 19.00 Uhr: 
Pottenstein, Schießhaus Gasthof Mager: Training der 
Schützengesellschaft Pottenstein

   

 

• Freitag, 27.02.2015, 16.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Evangelischer Gottesdienst 
 

• Freitag, 06.03.2015, 16.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Katholischer Gottesdienst 

• Samstag, 07.03.2015, 19.00 Uhr:
Pottenstein, TSC-Sportheim: Griechischer Abend mit 
Livemusik und griechischen Schmankerln. 
Verbindliche Anmeldung und Tischreservierung im 
Sportheim oder unter Tel. 09243/1611.
  

• Sonntag, 08.03.2015, 18.00 Uhr:
Pottenstein, Pfarrkirche St. Bartholomäus: 
Kreuzwegandacht, gestaltet von der KAB Pottenstein
 

• Freitag, 13.03.2015, 16.00 Uhr: 
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Filmvortrag von Herrn Schlemmer, Thema: Insel Rügen

• Samstag, 14.03.2015, 15.00 Uhr:
Pottenstein, Gasthaus Goldene Krone: Seniorennachmittag
sh. hierzu auf Seite 4
Veranstalter: Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.

• Samstag, 14.03.2015, 19.30 Uhr:
Elbersberg, Gasthof Reichel: Preisschafkopf mit vielen 
attraktiven Preisen (Veranstalter: Soldatenkameradschaft 
Elbersberg und Umgebung)
 

• Sonntag, 15.03.2015, 15.00 Uhr: 
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Wiener Café mit Konzert
 

• Dienstag, 17.03.2015, 19.00 Uhr:
Pottenstein, Gasthaus Goldene Krone: Filmabend, 
gezeigt wird der Film „Das Lied des Lebens“, 
sh. hierzu auf S. 4.
Veranstalter: Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.

• Donnerstag, 19.03.2015, 10.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Schuhverkauf durch Fa. „Schuh wie Du“
 

• Sonntag, 22.03.2015, 10.30 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Katholischer Wortgottesdienst
 

• Sonntag, 22.03.2015, 15.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Ostermarkt
 

• Mittwoch, 25.03.2015, 14.00 Uhr:
Pottenstein, Brauerei-Gasthof Mager: Info-Veranstaltung 
mit Herrn Peter Frömel, Polizeibeamter i.R.
Themen: Neuerungen der StVO – Bußgelder – 
Vorsicht an der Haustür.
  

• Freitag, 27.03.2015, 16.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Evangelischer Gottesdienst

• Sonntag, 29.03.2015:
Hohenmirsberg:Traditionelles Fastenessen im Pfarrheim 
St. Martin nach dem Gottesdienst
 

• Sonntag, 29.03.2015, 19.30 Uhr:
Pottenstein, Bürgerhaus: Theaterabend mit der Landjugend
Haßlach, Weitere Vorführungen am Sonntag, 05.04. und 
Montag, 06.04., jeweils um 19.30 Uhr 
  

Veranstaltungshinweise ohne Gewähr 
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Mitteilungen anderer Behörden 
und Stellen 

Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.

Ganz besonders hinweisen und einladen möchten wir Sie
zu unserer nächsten „Senioren“-Veranstaltung.
„Senioren“ setze ich deswegen in Anführungszeichen, weil
wir es viel bereichernder für alle erleben, wenn nicht nur
ältere Menschen unter sich sind, sondern es ein Ort der
Begegnung zwischen allen, zwischen jung und alt … ist.
Unseren  traditionellen  Valentinsnachmittag haben  wir
heuer in den März verlegt, und so hoffen wir, dass Sie Zeit
und Interesse haben, zu uns zu kommen. 
Wie bewährt  beginnen wir  um 15 Uhr mit  gemütlichem
Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Bettina Borst aus
Geusmanns,  die  im  vergangenen  Jahr  mit  ihrem  Pony
mehrere  Monate  zu  Fuß  durch  Bayern  unterwegs  war,
wird uns mit Bildern und Anekdoten von ihren Erfahrungen
berichten: 
„Sie  sind  wohl  länger  unterwegs?  –  auf  6  Beinen
durch Bayern!“ 
Darüber hinaus wird auch der Kinderchor „Signaltöne“ aus
dem Ahorntal für uns singen, unter der Leitung von Frau
Barbara Grellner aus Püttlach. 

Herzliche Einladung dazu für 

Samstag, den 14. März 2015 ab 15 Uhr 
in den Gasthof Goldene Krone Pottenstein! 

Und wenn Sie von zuhause abgeholt werden möchten, 
melden Sie sich bitte rechtzeitig bei uns.
 

Und zur Erinnerung:  Im Anschluss an diesen geselligen
Nachmittag  findet  unsere  diesjährige  Mitgliederver-
sammlung statt. 
Sie  beginnt  um  18  Uhr,  ebenfalls  im  Gasthof  Goldene
Krone.

Des Weiteren möchte ich Sie auf die „Filmreihe im 
Winter“ hinweisen. Bevor es hoffentlich bald „rauswärts 
geht“, die Tage wieder länger und wärmer werden, zeigen 
wir am 

Dienstag, den 17. März   2015   

den letzten Film dieser Saison „Das Lied des Lebens“:

Der Film begleitet den Komponisten Bernhard König dabei, 
wie er Menschen ab 70 zu neuem Glück und Leben durch 
Singen und Musizieren verhilft. Anhand biographischer 
Interviews entwickelt er aus persönlichen Träumen und 
Traumata der Senioren jeweils das „Lied ihres Lebens“!

„Grandios, warmherzig und weise. Ein Filmjuwel!“

Der Film beginnt um 19 Uhr im Gasthof Goldene Krone 
in Pottenstein, der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und grüßen Sie von 
Herzen,

Ihre Andrea Eichenmüller

 

Nähere Informationen zum Elisabeth-Verein telefonisch 

unter: 09243/ 7017540 oder auf unserer Homepage: 

www.elisabeth-verein-pottenstein.de. 

Energieagentur Oberfranken e.V.
 

Klimaschutzberatung

Ein kostenloses Energiespar-Angebot für Privathaushalte 
in den Landkreisen Kulmbach, Kronach und Bayreuth 
 

Unter der Telefonnummer 
            09221 / 82 39 18 
steht  der  Energieberater  der  Energie-
agentur  Oberfranken  e.V.,  Herr  Jürgen
Ramming,  allen Rede und Antwort,  die
Fragen zum Energiesparen, zur energe-
tischen  Sanierung  ihres  Wohnhauses
oder zum Einsatz erneuerbarer Energie
haben.

Der Fachmann kann dabei nicht nur allgemeine Tipps am 
Telefon geben, sondern führt auf Wunsch auch eine 
Initialberatung vor Ort durch, um das betreffende Gebäude 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Außerdem kennt er die 
maßgeblichen Förderprogramme und kann bei der 
Antragstellung helfen.
 

Kostenlos und unabhängig!
Durch eine Vor-Ort-Beratung der Energieagentur 
Oberfranken erhalten Sie folgende Informationen:

✗ Überblick über die möglichen Einsparpotenziale
✗ Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energie
✗ grundlegende Angaben zu konkreten Maßnahmen,

wie Fensteraustausch, Erneuerung der 
Heizungsanlage oder Wärmedämmung

✗ Beratung zu geeigneten Förderprogrammen

Für die weitergehende Planung und Begleitung verfügt die
Energieagentur Oberfranken e.V. über ein breites Netz von
unabhängigen  Energieberatern,  die  Sie  dann  bei  der
Umsetzung der Maßnahmen fachkundig begleiten können.

Die  Energieagentur  Oberfranken  berät  seit  mehr  als  15
Jahren  Bürger,  Kommunen  und  Unternehmen  unver-
bindlich, unabhängig und neutral. 
Die  kostenlose  Klimaschutzberatung  wird  ermöglicht  von
den Landkreisen Kulmbach, Kronach und Bayreuth sowie
von der Stadt Bayreuth.

Aktuelle  Informationen  zu  den  wichtigsten  Förderpro-
grammen finden Sie übrigens im „Förderkompass", den Sie
unter 

www.energieagentur-oberfranken.de

herunterladen können.

 

Volkshochschule Pottenstein sucht neue 
Geschäftsführung

Für den weiteren Betrieb der Volkshochschule Pottenstein
wird  zum  nächstmöglichen  Zeitpunkt  eine  ehrenamtliche
Geschäftsführung gesucht. 
Zu den Kernaufgaben gehört es hierbei, das Kursangebot
zu  organisieren  und  in  Zusammenarbeit  mit  der  Stadt-
verwaltung  Pottenstein  die  Abwicklung  der  Kurse  vorzu-
nehmen. 
Für  diese  ehrenamtliche  Tätigkeit  gibt  es  eine  Aufwands-
entschädigung nach den Richtlinien der Volkshochschule.
Die  Volkshochschule  Pottenstein  hat  sich  in  den  letzten
Jahren  mit  einem  herausragenden  Angebot  an  Kursen
etabliert,  welche  auch  von  Teilnehmern  über  das
Gemeindegebiet hinaus gerne wahrgenommen werden.
Um dieses attraktive Angebot aufrechterhalten zu können,
sind wir auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen.
Nähere Auskünfte erteilt  Bürgermeister Stefan Frühbeißer,
Tel. 09243/708-0.

http://www.energieagentur-oberfranken.de/
http://www.elisabeth-verein-pottenstein.de/
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Bekanntmachungen der 
Jagdgenossenschaften
  

Einladungen zu den Jahreshauptversammlungen 
 

Jagdgenossenschaft Weidenloh-Siegmannsbrunn 
Termin: Freitag, 06.03.2015, 19.30 Uhr
Ort: Gasthaus Oberer Wirt, Kirchenbirkig 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Kassiers
5. Verwendung des Jagdpachtschillings
6. Sonstiges, Wünsche und Anträge

 

Jagdgenossenschaft Kirchenbirkig
Termin: Samstag, 07.03.2015, 20.15 Uhr
Ort: Gasthaus Oberer Wirt, Kirchenbirkig
 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
3. Kassenbericht des Kassiers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung
6. Verwendung des Jagdpachtschillings
7. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

 

Hinweis: Um 19.30 Uhr treffen sich die Rechtler des 
Rechtlerwaldes Kirchenbirkig, um Durchforstungs- und 
sonstige Waldarbeiten zu besprechen.

Jagdgenossenschaft Tüchersfeld
Termin: Samstag, 07.03.2015, 19.30 Uhr
Ort: Café Müller, Tüchersfeld
  

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Bericht des Jagdvorstehers
2. Verlesung des Protokolls der letzten 

Jahreshauptversammlung 
3. Kassenbericht
4. Beschlussfassung über die Verwendung des 

Jagdpachtes
5. Wahl des Jagdvorstehers
6. Wahl des stellvertretenden Jagdvorstehers
7. Wahl des Kassenverwalters
8. Wahl des Schriftführers
9. Wahl der Beisitzer und Rechnungsprüfer
10. Wünsche, Anträge, Sonstiges

 

Jagdgenossenschaft Pottenstein 

Termin: Freitag, 13.03.2015, 19.30 Uhr

Ort: Gasthaus Völker, Pottenstein  
 

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Jahresbericht des Jagdvorstehers

2. Rechenschaftsbericht über die Kassengeschäfte

3. Kassenprüfung mit Entlastung der Vorstandschaft und

des Kassenverwalters

4. Verwendung des Jagdpachtschillings

5. Sonstiges, Wünsche und Anträge

Jagdgenossenschaft Elbersberg

Gemeinschaftsjagdrevier Elbersberg I und II 
 

Termin: Freitag, 13.03.2015, 19.00 Uhr
Ort: Gasthaus Kapellenhof

Elbersberg
 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Protokoll der letzten Jagdversammlung
4. Bericht des Jagdvorstehers
5. Kassenbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahl des 2. Vorsitzenden
8. Wegebaumaßnahmen 2015
9. Beschlussfassung über die Verwendung des 

Jagdpachtes
10. Wünsche, Anträge, Verschiedenes

Jagdgenossenschaft Gößweinstein III – 
Kleingesee

Nichtöffentliche Mitgliederversammlung mit Jagdessen

Termin: Samstag, 28.03.2015, 20.00 Uhr

Ort: Gasthof „Die Alten Deutschen“, 
Kleingesee

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Genehmigung der Niederschrift der letzten 

Mitgliederversammlung vom 15.03.2014
4. Bericht des Jagdvorstehers
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft und des 

Kassenführers
8. Bericht des Jagdpächters
9. Neuwahl der Vorstandschaft
10. Verwendung des Jagdpachtschillings für das Jahr 

2016
11. Wünsche und Anträge

Hinweise:

➢ Nach § 3 der Satzung der Jagdgenossenschaft sind 
die Jagdgenossen vor Ausübung ihrer Mitgliedsrechte 
verpflichtet, Veränderungen im Grundstückseigentum 
unter Vorlage eines Grundbuchauszuges der 
Jagdgenossenschaft nachzuweisen.

➢ Für nicht anwesende Jagdgenossen besteht die 
Möglichkeit, den Jagdpachtschilling für das Jahr 2015 
am 31.03.2015 in der Zeit von 17 – 19 Uhr bei der 
Kassenverwalterin Anja Arnold, Kleingesee, 
Weinstraße 5, abzuholen.
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TSC Pottenstein 1909 e.V.

Am Samstag, den 28. Februar 2015 findet um 19.30 Uhr 
die satzungsgemäße Generalversammlung des TSC 
Pottenstein im Sportheim am Bayreuther Berg mit 
folgender Tagesordnung statt:  

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
3. Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Spiel- und Abteilungsleiter
5. Bericht des Kassiers
6. Bekanntgabe der Kassenprüfung
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen
9. Anpassung der Vereinsbeiträge
10. Festlegung der Abteilungsleiterposten
11. Wünsche und Anträge

 

Alle Mitglieder des TSC Pottenstein werden hiermit herzlich 

eingeladen und gebeten, an dieser wichtigen Versammlung 

teilzunehmen.

SV Kirchenbirkig/Regenthal

Die  Jahreshauptversammlung  des  SV  Kirchenbirkig/
Regenthal findet am 

Sonntag, den 01. März 2015, 14.30 Uhr 

im Sportheim Regenthal statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Mitgliederstatistik

3. Kassenbericht

4. Bericht der Vorstandschaft

5. Berichte der Spielleiter

6. Grußworte

7. Ehrungen

8. Sonstiges, Wünsche, Anträge

Fränkische Schweiz-Verein Tüchersfeld
 

Die  Jahreshauptversammlung  des  Fränkische  Schweiz-
Verein Tüchersfeld findet am 

Sonntag, den 01. März 2015, 15.00 Uhr

im Gasthaus „Zum Fahnenstein“ in Tüchersfeld

statt. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Totengedenken
3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung
4. Jahresbericht des Vorsitzenden
5. Kassenbericht
6. Entlastung
7. Ehrungen
8. Wünsche und Anträge
9. Sonstiges

Förderverein Kindergarten St. Kunigund 
Pottenstein
 
Die Mitglieder des Fördervereins werden zur  

Jahreshauptversammlung
am   Mittwoch,   25. März 2015 um 20.00 Uhr  

in das „Stadtcafé Wunderlich“, Hauptstraße 7, 91278 
Pottenstein herzlich eingeladen!
 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht des Kassenwarts
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Satzungsänderung
7. Verwendung der Vereinsmittel
8. Veranstaltungen, Wünsche und Anträge
 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem
Tag der Versammlung bei dem Vorstand schriftlich bean-
tragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die
Tagesordnung gesetzt werden. 
Der Träger der Kindertagesstätte St. Kunigund Pottenstein,
der ASB Regionalverband Jura, hat im August 2014 auf-
grund der starken Nachfrage nach Betreuungsplätzen und
zur Verbesserung des Betreuungsangebotes tiefgreifende
Änderungen in der räumlichen Nutzung und auch organi-
satorischen Gliederung vorgenommen.
Der Kindergarten für die Kinder im Alter von 3-5 Jahren ist
in  den  Räumen  der  Graf-Botho-Schule  Pottenstein  am
Bayreuther  Berg  umgezogen  und  hat  den  Namen  „Kita
Rasselbande“ erhalten.
Die Kinderkrippe für die Kinder im Alter unter 3 Jahren ist
weiterhin  in  den  neu  gestalteten  Räumen  des  Spitalge-
bäudes in der Franz-Wittmann-Gasse geblieben. Sie führt
künftig den Namen „Kita St. Kunigund“.
Daneben bietet der ASB in den Räumen der Graf-Botho-
Schule auch einen Kinderhort für Kinder im Alter von 6 bis
12 an.
Alle  3  Betreuungsformen  werden  von  dem  Oberbegriff
„Kindertagesstätte“ erfasst.
Aufgrund  dieser  Veränderungen  muss  sich  auch  der
Förderverein  Kindergarten  St.  Kunigund  Pottenstein  e.V.
ändern,  um  künftig  seinen ursprünglichen  Zielen  der
Förderung  der  Kindererziehung  und  -ausbildung
nachkommen zu können.

Daher ist folgendes geplant:
• Die sich aus dem Namen und Begriff „Kinder-

garten“ ergebende Einschränkung soll mit der 
Wahl des Oberbegriffs „Kindertagesstätten“ 
aufgehoben werden, um damit die Kinderkrippe, 
den Kindergarten und auch den Kinderhort fördern 
zu können. 

• Wegen den zwei in Pottenstein vorhandenen 
Standorten sollen beide Standorte in der Satzung 
mit aufgenommen werden. 

• Die Vorstandschaft muss erweitert werden, da für 
beide Einrichtungen jeweils ein Leiter / eine 
Leiterin und Elternbeiräte vorhanden sind. 

• Die Förderung der Einrichtungen und nicht des 
Trägers wird in den Vordergrund gestellt. 

Im Rahmen der notwendigen Satzungsänderung werden 
auch noch verschiedene Einzelregelungen gestrichen, um 
die Satzung zu verschlanken.
Die Satzung des Fördervereins des Kindergarten St. Kuni-
gund Pottenstein e.V. vom 01.06.2006, zuletzt geändert mit 
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Beschluss der Mitgliederversammlung vom 08.04.2008 wird
daher wie folgt geändert:
 
1. Der Förderverein gibt sich folgenden neuen Namen:

„Förderverein der Kindertagesstätten Pottenstein e.V. 
(Ortsteil Pottenstein)“ 

2. § 1 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:
„Der Verein trägt den Namen Förderverein der 
Kindertagesstätten Pottenstein e.V. (Ortsteil 
Pottenstein).“ 

3. In § 2 Abs. 1 werden die Worte „im Kindergarten 
St. Kunigund Pottenstein“ durch
„in den Kindertagesstätten Pottenstein
 a) Franz-Wittmann-Gasse 35
 b) in der Graf-Botho-Schule, Bayreuther Berg 7.“
ersetzt. 

4. In § 2 Abs. 2 werden die Worte „Kindergarten St. Kuni-
gund“ durch „Kindertagesstätte“ ersetzt. 

5. In § 2 Abs. 4 wird das Wort „Kindergarten“ durch „Kin-
dertagesstätte“ ersetzt  und folgender Satz 2 angefügt:
„Mit  der  Maßgabe,  dass  diese  im  Fall  eines  Träger-
wechsels  in  der  Einrichtung  verbleiben  und  unent-
geltlich an den neuen Träger übergehen.“ 

6. In § 4 Abs. 1 wird das Komma durch einen Punkt ersetzt
und der 2. Halbsatz mit den Buchstaben a) bis g) 
ersatzlos gestrichen. 

7. In § 4 Abs. 5 wird der Buchstabe b) ersatzlos gestrichen.
8. In § 4 werden die Absätze 10 und 11 ersatzlos 

gestrichen. 
9. § 7 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:

„Der Vorstand besteht aus:
   - Vorsitzenden
   - 2. Vorsitzenden
   - Kassenwart
   - Schriftführer
   - einen bis maximal drei Beisitzern
   - den Leitern/Leiterinnen der einzelnen Kinder-
     tagesstätten
   - den Vorsitzenden der Elternbeiräte der einzelnen
     Kindertagesstätten“ 
 

Pottenstein, den 16. Februar 2015 

gez. 

Matthias Dressel
1. Vorsitzender

ASB Kindertagesstätte „Rasselbande“

Tag des Hutes und Rathaussturm

Die Faschingszeit im Kindergarten begann auch in diesem
Jahr an Altweiberfasching mit  dem Tag des Hutes.  Jeder,
der in den Kindergarten kam, musste einen Hut tragen, egal

ob  Kind,  Mama,  Papa,  Oma,  Tante... Wer  den  Hut
vergessen hatte,  durfte  eine
lustige  Strafe  verbüßen,
indem er zum Beispiel etwas
vorsingen musste.

Beim  Rathaussturm ging  es
unserem  Bürgermeister  an
die Krawatte. 
Nachdem  er  ein  paar
Aufgaben  bewältigt  hatte,
wurden  die  Kinder  für  ihren
Besuch  mit  Gummibärchen
belohnt.

Rosenmontag

Die  eigentliche  Kindergarten-Faschingsparty  fand  am
Rosenmontag  statt.  Die  Kinder  kamen verkleidet  in  den
Kindergarten  und  wurden  dort  mit  Faschingsliedern
begrüßt.  Mit  Begleitung auf  der  Ziehharmonika zogen die
Kinder  dann  in  einer  gemeinsamen  Polonaise  in  die
Schulaula ein.  Es wurde viel  gesungen,  getanzt  und  sich
ausgetobt.  Für  die  Kinder  war  es  ein  ganz  besonders
aufregender und schöner Tag im Kindergarten.

Zur Brotzeit wartete auf sie ein riesiges Buffet in der Mensa,
das von den Eltern bereit  gestellt  wurde. Deftig und süß,
Obst und Gemüse – für jeden Geschmack war etwas dabei.
Die  Kinder  durften  sich  durch  Berge  von  Leckerbissen
„mampfen“. Die Eltern wurden zum Dank dafür mittags zur
„restlichen Buffetplünderung“ eingeladen.

 

Kindergarten St. Christophorus 

Elbersberg

In den letzten Wochen hat sich unser Kindergarten in eine
Unterwasserwelt verwandelt.

Wir tauchten mit den Kindern in den blauen und grünen
Ozeanen.  Kraken,  Haie,  Wale,  Seepferdchen  und
natürlich Meerjungfrauen begegneten uns.

Durch  verschiedene  Bastelarbeiten  holten  wir  uns  das
Meer  nach Hause.  Ein  3-D Miniaquarium im Glas  oder
Bullaugen-Fenster mit geheimnisvollem Ausblick bastelten
die Kinder sehr gerne.

Auch  unser  Faschingsfest  stand unter  dem  Motto:  „Im,
auf, unter dem Meer— bunte Wasserwelt“.

Am 12. Februar feierten wir im Kindergarten eine große
Faschingsfeier, die auch unter diesem Thema stand. Ein
großes,  leckeres  Faschingsbuffet  wurde  von  unseren
engagierten Eltern vorbereitet, das allen gut schmeckte.

Auch  am  Rosenmontag  durften  die  Kinder  verkleidet
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kommen und wir ließen uns die traditionellen Faschings-

krapfen schmecken. Graf Botho Grund- und Mittelschule 
Pottenstein 
 

Einschulung für das Schuljahr 2015/16

Der Elternabend zur Einschulung findet am 

Mittwoch, 25. März 2015 um 19.00 Uhr 

in der Aula der Schule statt. 

An  diesem  Abend  wird  auch  ein  Vertreter  des  Förder-
zentrums Pegnitz sowie Frau Kohl vom ASB-Kindergarten
anwesend  sein,  um  evtl.  Fragen  zu  beantworten.  Hier
können sich die Eltern auch in Terminlisten (Uhrzeit) zur
Schulanmeldung eintragen.

Die Schulanmeldung findet statt am

✗ Montag, 13. April 2015 ab 8.00 Uhr und 

✗ Dienstag, 14. April 2015 ab 8.00 Uhr 

im Sekretariat der Graf-Botho-Schule in Pottenstein.

Die Anmeldung erfolgt gemäß der Einträge in die oben 
genannten Listen. 

Ein „Schnuppern“ der zukünftigen Erstklässler in der 
Schule findet nach Absprache zwischen Schule und 
Kindergärten zu einem späteren Zeitpunkt statt. 

------------------------------------------------------
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Biete einen 

Bauplatz in Kühlenfels 

955 m², voll erschlossen

Der Preis ist verhandelbar. 

Kontakt: 

0151 / 51 11 77 14

Verkaufe  zwei  sehr  schöne  Bauplätze
im Baugebiet Geißenweg in Kirchenbirkig.
Die Grundstücke sind voll erschlossen. 
Da  kein  Bauzwang  besteht,  können  die
Grundstücke auch als Kapitalanlage genutzt
werden oder als schönes Geschenk für Ihre
Kinder oder Enkelkinder dienen. 
Grundstück 1: 589 m², 35.000 EUR 
Grundstück 2: 677 m², 40.000 EUR
Provisionsfrei von privat.
Anfragen unter mbruetting@yahoo.de oder 
Tel. 0911/80199248.

 

2 Zimmer-Einliegerwohnung

im Ortsteil Weidenloh

ab sofort zu vermieten.
 

55 m², Einbauküche, Laminat,
Terrasse

 

Tel. 0 92 43 / 4 01 

  

Die Forstbetriebsgemeinschaft 
Pegnitz e.V. sucht für ihre

Geschäftsstelle in Betzenstein eine 
 

Bürokraft
zunächst stundenweise, 

für Telefondienst, 
PC- und Verwaltungstätigkeiten

 

und eine

Reinigungskraft 
für die Büroräume.

Nähere Auskünfte 
bei der Geschäftsstelle 

unter Tel. 0 92 44 / 98 25 16. 

Frau, 51 Jahre, sucht 
in Pottenstein oder Umgebung 

einen Nebenjob 

als Spül-, Reinigungskraft   
oder 

für Gartenarbeiten
 

Tel. 01 51 /  29 18 78 21 

mailto:mbruetting@yahoo.de
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Öffnungszeiten
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TSC-Sportheim, Jugendherbergsstraße 4

Tel. 09243 / 1611

Griechischer Abend 
am Samstag, 07.03.2015 

ab 19.00 Uhr
mit Live-Musik

  

Einlass ab 17 Uhr
Eintritt frei!

  

 

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt!  

Um Tischreservierung wird gebeten.

Auf Ihren Besuch freut sich Fam. Archontaki!
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Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 18.00 Uhr, Samstag 9.00 – 14.00 Uhr
Montag geschlossen!

Sonderaktion:

Abverkauf 

von 

Badmöbeln 

wegen 

Sortimentswechsel



Amtsblatt Nr. 02/2015 Seite 15 27. Februar 2015

Alberts § Eichler
Partnerschaft

Steuerberater – Rechtsanwälte
  

91278 Pottenstein, Mariental 3, Tel. 09243 / 7000 340  po  ttenstein  @ae-steuer-recht.de  
91257 Pegnitz, Nürnberger Straße 2, Tel. 09241 / 48980-0  pegnitz@ae-steuer-recht.de

www.ae-steuer-recht.de

Steueränderung zum 01.01.2015

Aufmerksamkeiten
Geschenke an Arbeitnehmer sind lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn. 
Anders bei bloßen Aufmerksamkeiten wie Blumen, Bücher, Tonträger oder Genussmittel -  diese können 
bis zu einem Wert von 60,00 € statt bisher 40,00 €, zu bestimmten persönlichen Ereignissen, wie z. B. 
Geburtstag oder Heirat zugewendet werden. 
 
Arbeitgeberzuschuss für Notbetreuung
Damit Arbeitnehmer Familie und Beruf besser vereinbaren können, dürfen Arbeitgeber bestimmte Leis-
tungen steuerfrei gewähren. Voraussetzung ist, dass diese Leistungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn  gewährt werden. So darf der Arbeitgeber ein Dienstleistungsunternehmen beauftragen, welches 
den Arbeitnehmer in persönlichen oder sozialen Angelegenheiten berät oder Betreuungsleistungen für Kinder
und pflegebedürftige Angehörige vermittelt.
Darüber hinaus dürfen jährlich bis zu 600,00 € für eine kurzfristige Notbetreuung von Kindern oder pflege-
bedürftigen Angehörigen steuerfrei ersetzt werden, wenn die Kosten wegen einer Fortbildungsmaßnahme, 
eines beruflichen Einsatzes zu außergewöhnlichen Dienstzeiten oder bei Krankheit eines Kindes anfallen.
 
Höhere Freibeträge für Land- und Forstwirte
Wer Einkünfte aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, oder sonstige land- und forst-
wirtschaftliche Nutzung und teilweise auch aus der Tierzucht und Tierhaltung erzielt, wird durch einen 
Freibetrag begünstigt. Dieser wird ab dem Veranlagungszeitraum 2015 von 670,00 € auf 900,00 € erhöht. 
Von dem Freibetrag kann jedoch nur ein Land- und Forstwirt profitieren, dessen gesamte Einkünfte 
30.700,00 € im Jahr nicht übersteigen. Bei Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnerschaften 
verdoppeln sich die Beiträge.
 
Aufwendungen für die Bestattung des geschiedenen Ehegatten bei Unterhaltsleistungen
Das Gesetz verlangt zum Abzug von Unterhaltsleistungen für den geschiedenen Ehegatten als Sonderaus-
gaben, dass diese an den geschiedenen Ehegatten zu leisten sind. Damit setzt der Gesetzgeber die Leistungen
zu Lebenszeiten voraus. Aufwendungen für die Bestattung des geschiedenen Ehegatten, für den zu Lebzeiten 
Unterhaltsleistungen gezahlt wurden, sind somit nicht als Unterhaltskosten absetzbar, so das Urteil des 
Bundesfinanzhofs.
 
Kindergeldanspruch während des freiwilligen Wehrdienstes
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Eltern unter bestimmten Voraussetzungen für ein Kind, das frei-
willigen Wehrdienst leistet, Kindergeld erhalten können. Abhängig von der Ausgestaltung und der Art der 
Durchführung im Einzelfall kann der freiwillige Wehrdienst eine Maßnahme der Berufsausbildung darstellen, 
soweit das Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Bereits in früheren entschiedenen Urteilen 
durch den BFH wurde entschieden, dass die Ausbildung zum Telekommunikationselektroniker, zum Rettungs-
sanitäter oder zum Kraftfahrer der Fahrerlaubnis CE als Berufsausbildung anerkannt wurde. Er bestätigte, dass
die Ausbildung zum Kraftfahrer auch dann Berufsausbildung ist, wenn sie im Mannschaftsdienstgrad erfolgt 
und eine zuvor zu durchlaufende allgemeine Grundausbildung einschließt.
  

Heinrich Eichler, Steuerberater

http://www.ae-steuer-recht.de/
mailto:pegnitz@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
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